
 

 

 

 

Mietvertrag 
für ortsansässige Mieter 



Bemerkungen: 

 

Aus einer telefonisch, mündlich oder schriftlich beantragten Terminreservierung oder aus einem eingereichten Antrag auf 

Überlassung kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Erst durch die schriftliche Bestätigung des Mietvertrages seitens des 

Bürgermeisteramtes kommt ein für beide Seiten verbindlicher Überlassungsvertrag zustande. Die Rückgabe dieses Antrages hat 

innerhalb von 3 Wochen zu erfolgen, ansonsten ist die Reservierung der Räumlichkeiten hinfällig. 

Mit Abschluss des Mietvertrages erkennt der Mieter die Richtlinien für die Benutzung der STRICKFABRIK sowie die sonstigen 

geltenden Regelungen für die „STRICKFABRIK WEISSACH“ als Bestandteil des Mietvertrages an. Insbesondere wird folgende 

Bestimmung anerkannt: 

Für Schäden am Gebäude, den technischen Einrichtungen, dem Inventar und an den Außenanlagen, die im Rahmen der Nutzung 

des Vertragsgegenstandes entstehen (einschließlich der Probe, der Vorbereitung und der Aufräumungsarbeiten), haftet der 

Benutzer/Veranstalter. Dies gilt auch für Schäden, die durch Dritte verursacht werden. Auf ein Verschulden des Benutzers/ 

Veranstalters kommt es dabei nicht an. 

 
Dem Mieter ist bekannt, dass in der gesamten „STRICKFABRIK“ einschließlich der Nebenräume ein absolutes „Rauchverbot“ 
angeordnet ist. Außerdem ist dem Mieter bekannt, dass das Abbrennen von Feuerwerken in der Strickfabrik und im 
Außenbereich der Strickfabrik verboten ist bzw. der ausdrücklichen Genehmigung des Vermieters bzw. der Gemeinde bedarf. 
Das Übernachten in Räumen der Strickfabrik ist verboten. 
Der Mieter verpflichtet sich mit nachstehender Unterschrift, diese Verbote und Auflagen streng einzuhalten und ggf. an seine 
Gäste oder Besucher weiterzugeben. 

Es muss zudem eine Kaution in Höhe von 500 € hinterlegt werden. 

 

Die Einweisung in die Nutzung und die Schlüsselübergabe erfolgt jeweils in Absprache mit dem Hausmeister bzw. der 

Betriebsmeisterei. 

Der Termin hierfür ist mit dem Hausmeister unter der Tel.-Nr. 0175/2605420 zu vereinbaren. 

Die Rückgabe der Schlüssel und die Abnahme der gemieteten Räume und des Inventars hat am darauf folgenden Tag 11.00 Uhr 

zu erfolgen. 
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